
Onshoring in Liechtenstein

Steuerliche Verschärfungen für  
Strukturen
Im Kampf gegen die Verlagerung und Ver
kürzung von Gewinnen haben die OECD 
und die EU respektive ihre Mitglieds
staaten den Druck auf Null und Niedrig
steuerländer durch die Einführung soge
nannter grauer und schwarzer Listen 
fortlaufend verschärft. Dabei werden ins
besondere Forderungen nach der Schaf
fung von Substanz, AntiMissbrauchsBe
stimmungen und Informationsaustausch 
in Steuersachen forciert.

Unterstützt wird dieser Trend durch die di
versen Leaks aus OffshoreJurisdiktionen, 
welche dazu geführt haben, dass auch 
die Öffentlichkeit mittlerweile eine nicht 
zu unterschätzende soziale Ächtung ge
genüber klassischen «Steueroasen» her
vorgebracht hat.

Die entstehenden Anforderungen, insbe
sondere im Bereich der Substanz, und die 
damit verbundenen Mehrkosten haben zu 
Attraktivitätseinbussen klassischer 
OffshoreStandorte geführt. Mittlerweile 

lässt sich ein Trend hin zu einfacheren 
Strukturen mit mehr Substanz in moderat 
besteuerten Jurisdiktionen erkennen,  
welche die Anforderungen sowohl der EU 
als auch die der OECD erfüllen. 

Aufgrund seiner politischen und wirt
schaftlichen Stabilität, der EWRMitglied
schaft sowie seines EUkonformen und at
traktiven Steuerrechts ist Liechtenstein für 
vermögensverwaltende Strukturen ein 
idealer OnshoringStandort. Natürlich 
gelten die steuerlichen Erfordernisse und 
Rahmenbedingungen der OECD und der 
EU auch für Liechtenstein. Allerdings ist 
zum Beispiel die steuerliche Substanz in 
Liechtenstein oft bedeutend einfacher zu 
erschaffen als auf einer abgeschiedenen 
Insel.

Besteuerung von vermögensverwal-
tenden-Strukturen in Liechtenstein
Im Rahmen der Peer Review Prozesse des 
Europäischen Wirtschaftsraumes wird 
das liechtensteinische Steuersystem  
periodisch geprüft und wurde letztmals 
2019 als konform beurteilt. Dieser Um

stand schafft Planungssicherheit wo
durch sich langfristige Unternehmens
strukturen entwerfen und umsetzen 
lassen. Zu den interessantesten Steuer
vorteilen für vermögensverwalten
deStrukturen zählen:

1  Steuerfreie Beteiligungserträge
Zur Vermeidung von steuerlichen 

Mehrfachbelastungen stellt Liechtenstein 
Dividenden und Veräusserungsgewinne 
von Kapitalgesellschaften von der Er
tragssteuer frei. Die Freistellung ist unab
hängig von der Beteiligungsquote und 
unterliegt keiner Mindesthaltedauer. Aus
genommen hiervon sind Beteiligungen, 
welche die Ausschüttung selbst als Auf
wand geltend machen können oder wenn 
es sich um eine ausländische niedrigbe
steuerte Beteiligung handelt, deren Er
träge zu mehr als 50% aus passiven Ein
künften besteht.

2   Steuerfreie Erträge aus
aus ländischen Immobilien

Zur Vermeidung einer steuerlichen Mehr
fachbelastung sind in Liechtenstein die 



Erträge und Veräusserungsgewinne aus 
ausländischen Immobilien von der Er
tragssteuer befreit, da von einer Besteue
rung im Belegenheitsstaat der Immobilie 
ausgegangen wird.

3   Keine Quellensteuern
Liechtenstein erhebt keine Quellen

steuern auf Dividenden, Zinsen und Li
zenzzahlungen. 

4   Steuerneutrale Step-Up-
Möglichkeit

Der Zuzug einer ausländischen Gesell
schaft nach Liechtenstein erlaubt die 
steuerneutrale Aufdeckung von stillen Re
serven, welche vor dem Zuzug im Ausland 
geschaffen wurden. Handelt es sich um 
abnutzbare Wirtschaftsgüter können ent
sprechend Abschreibungen steuerlich 
geltend gemacht werden.

5   Moderate Besteuerung und
Eigenkapital-Zinsabzug

Juristische Personen unterliegen in Liech
tenstein mit ihren gesamten Erträgen der 
Ertragssteuer von 12.5%. Von der Bemes
sungsgrundlage kann der Eigenkapital
zinsabzug als rein steuerliche Aufwands
position abgezogen werden, wodurch die 
effektive Steuerbelastung sinkt.

6    Wachsendendes Netz von 
Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA)

Per 1.1.2020 verfügt Liechtenstein über  
19 in Kraft stehende DBAs, unter anderem 
mit Deutschland, Österreich, Hongkong, 
Luxemburg, der Schweiz und dem Verei
nigten Königreich.

Onshoring ausländischer  
Gesellschaften
Die Verlagerung einzelner Gesellschaften 
oder ganzer Gesellschaftsstrukturen 
nach Liechtenstein kann ein möglicher 
Weg sein, um den Nachteilen klassischer 
OffshoreJurisdiktionen zu entkommen 
und um Planungssicherheit für die Zu
kunft zu schaffen. Gleichzeitig kann so 
von attraktiven Steuervorteilen profitiert 
werden. Die Verlegung kann dabei auf 
zwei Arten erfolgen: 

Sitzverlegung nach Liechtenstein
Zivilrechtlich ist eine Sitzverlegung ohne 
Neugründung dann möglich, wenn sich 
eine ausländische juristische Person 
durch Eintragung im Handelsregister und 
Bestellung eines Repräsentanten (falls  
erforderlich) dem liechtensteinischen 
Recht unterstellt. 

Ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Sitz
verlegung untersteht die juristische Per
son sodann der liechtensteinischen Steu
erpflicht und profitiert von den zuvor 
erwähnten Vorteilen des liechtensteini
schen Steuerrechts.

Verlegung des Ortes der tatsächli-
chen Geschäftsleitung nach Liechten-
stein
Alternativ kann eine Gesellschaft auch 
nur den steuerlichen Sitz über die Verle
gung des Ortes der tatsächlichen Verwal
tung nach Liechtenstein vornehmen.  

Zivilrechtlich folgt Liechtenstein dem  
Inkorporationsprinzip, wodurch sich aus 
liechtensteinischer Sicht keine Änderun
gen des auf die Gesellschaft anwend
baren Rechts ergeben, sofern der  
Wegzugsstaat ebenfalls dem Inkorporati
onsprinzip folgt. Hierbei ist allerdings zu 
beachten, dass die Gesellschaft gegebe
nenfalls weiterhin den Substanzanforde
rungen ihres Sitzstaates unterliegt.

Handlungsbedarf
Die Verschärfungen der Substanzerfor
dernisse gegenüber klassischen Offsho
reJurisdiktionen führt in vielen Fällen zu 
steuerlichen Risiken und fast immer  
zu einer spürbaren Erhöhung der Struk
turkosten. Demgegenüber fallen die einst
maligen Vorteile (Diskretion, Steuerneut
ralität etc.) aufgrund weitestgehend 
einheitlicher Spielregeln mit Blick auf 
Transparenz und der Bekämpfung von 
Steuervermeidung teilweise weg. In gewis
sen Fällen ist eine liechtensteinische 
Struktur eine prüfenswerte Alternative für 
eine Reorganisation der Struktur unter Be
rücksichtigung der neuen steuerlichen 
Spielregeln.

Insbesondere lassen sich in Liechtenstein 
mit dem etablierten Finanzplatz, der geo
graphischen Nähe zur Schweiz und zu 
Österreich, sowie dem breiten Angebot an 
qualifizierten Fachkräften die steuerlichen 
Substanzerfordernisse oft einfacher erfül
len als in anderen Jurisdiktionen. 
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